
Littenbach-Äächeli-Unternehmen Au-Berneck
c/o Gemeinde Berneck Telefon 071 747 44 76
Rathausplatz 1 Telefax 071 747 4488
9442 Berneck Littenbactr-Aacneti

gemeinsam nachhaltig sicher
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Politische Gemeinde Au - Der Gemeinderat hat am 19. August 2019
Politische Gemeinde Berneck - Der Gemeinderat hat am 13. August 20'19

gestützt auf Art. 1 1 Abs. 3 Meliorationsgesetz (MelG, sGS 633.1) genehmigt:

Beizugsgebiet und Statuten
<<Meliorationsprojekt - Bodenverbesserung im Gebiet Kloteren / Wisen / Emseren Au und Berneck>

Das Beizugsgebiet sowie die Gemeinderatsbeschlüsse Nr. 21112019 (Au) und Nr. 27812019 (Berneck)
samt Statuten liegen nach Art. 46 MelG während 30 Tagen d. h. vom 16. September bis 15. Oktober
2019, im Gemeindehaus Au, Gemeinderatskanzlei, Büro 7, Kirchweg 6, Au, sowie im Rathaus Berneck,
Planauflagewand, 1. Stock, Rathausplatz 1, Berneck, zur Einsichtnahme öffentlich auf.

Rechtsmittel
lnnerhalb der Auflagefrist kann gegen die Verfügungen der Gemeinderäte über das Beizugsgebiet und die
Gemeinderatsbeschlüsse Nr. 21 112019 (Au) und Nr. 27812O19 (Berneck) samt Statuten beim Gemeinderat
Au, Kirchweg 6,9434 Au respektive beim Gemeinderat Berneck, Rathausplatz1,9442 Berneck, Einsprache
erhoben werden. Zur Einsprache ist berechtigt, wer ein eigenes schutzwürdiges lnteresse dartut. Die Ein-
sprache hat eine Darstellung des Sachverhalts, eine Begründung sowie einen Antrag zu enthalten.

9. September 2O19 Gemeinderat Au / Gemeinderat Berneck

73.03.08.03.20
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13. August2019
278t2019

73.05,21.04
Gewässerverbauungen, Bachverbauungen
Hochwasserschutz Littenbach Au-Berneck, Projektgruppe Littenbach Au-
Berneck
2016-124
Projektgruppe Hochwasserschutz Littenbach-Aacneti Au-Berneck
Meliorationsprojekt - Genehmigung Beizugsgebiet und Statuten - definitiv
1 80, 1 86/201 8; 45612018

Sachverhalt

A. ln Zusammenhang mit dem Hochwasserschutzprojekt Littenbach-Aacheli sollen im Gebiet Kloteren
grössere Flächen als Retentionsflächen ausgeschieden werden. Gemäss Vorabklärungen und Vor-
projekt sind die Böden schlecht wasserdurchlässig und staunässegeprägt (Vorprojekt Bodenverbes-
serung, technischer Bericht, April 2016). Trotzdem besteht ein hoher Nutzungsdruck aus landwirt-
schaftlicher Sicht (vielseitiger Ackerbau, Gemüsebau). Aus diesem Grund sollen gezielte Bodenver-
besserungsmassnahmen umgesetzt werden (Meliorationsprojekt bestehend aus Terrainveränderun-
gen und Drainagen).

B. Die Projektgruppe Hochwasserschutz Littenbach-Aacheli hat die Klaus Büchel Anstalt, FL-Mauren,
mit der Planung und Begleitung des Meliorationsverfahrens sowie der Bearbeitung des Meliorations-
projekts beauftragt.

C. Vorgaben oemäss Meliorationsqesetz

Obwohl das Meliorationsprojekt in Zusammenhang mit dem Hochwasserschutzprojekt erarbeitet wird
und ttberschüssiges Aushubmaterial gezielt verwertet werden soll, ist ein separates Projekt nach Me-
liorationsgesetz (sGS 633.1, abgekürzt MelG) zu erarbeiten resp. zu bewilligen. Massgebend sind die
Art. 49 - 51 MelG i.V.m. 6ff MelG.

Das kantonale Landwirtschaftsamt als zuständige Vollzugsbehörde begründet die Durchftrhrung ei-
nes Meliorationsprojektes nach Meliorationsgesetz insbesondere damit, dass kein kausaler Zusam-
menhang zwischen den geplanten Bodenverbesserungsmassnahmen und dem Hochwasserschutz-
projekt erkennbar ist. Zudem ist zu beachten, dass Terrainveränderungen ausserhalb der Bauzone
im ordentlichen Baubewilligungsverfahren ohnehin nur bis 6'000 me (fest) bewilligt werden können
(Bauen ausserhalb Bauzone, gemäss Rückmeldung Amt für Raumentwicklung und Geoinformation
sowie Amt für Umwelt). Trotz der Bewilligungspflicht nach Meliorationsgesetz kann das Projekt als in-
tegrierender Bestandteil zum Gesamtprojekt <HWS Littenbach-Aächeli> erarbeitet und zur Vernehm-
lassung eingereicht werden.

Die Bewilligungsfähigkeit des Meliorationsprojekts wird durch das Landwirtschaftsamt folgendermas-
sen beurteilt:
- Terrainveränderungen: bewilligungsfähig, sofern ein Bodenverbesserungsbedarf aus bodenkund-

licher und landwirtschaftlicher Sicht nachgewiesen werden kann.

- Einbau neuer Drainageleitungen: Das Gebiet war bereits früher drainiert. Somit gelten die neuen
Leitungen als Ersatz resp. Ergänzung des fr{rheren Systems.

Eerneck
tDcrsicbcrv0iit handcln
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D. Verfahrensschritte

Die Gemeinderäte Au (GRB 24512018 vom 24. September 2018) und Berneck (GRB 456/2018 vom
25. September 2018) haben im September 2018 von den vorgesehenen Massnahmen und dem wei-

teren Vorgehen Kenntnis genommen.

Gemäss Meliorationsgesetz sind folgende Verfahrensschritte vorgesehen:

Was Wer Termln

Be,izugsgebiet beslitrutwt, Art. 1 1 MelG (Proickll'tcrirtrcler
fii t clas Melioraliott s1trojekl)

Projeklgruppe HWS 29.05.201B
eilecli91l

Projekltrl.tlau(. Slalulen r nrl lnfoschreiben Eiclenlilrrrc r
berttlen

Projeklgruppe l'lWS 22.08.2018
erlecliglt

lrrformation / Kenrrtnisnaltnre GR tiber
- Pro;ektatrlauf
- Beizugsgebiet
' Statulen (Deleglatiorr atr das Litterrbaclt-Aächeli-

Unternelrrnen resp. die Projektgrttppe Littcnhach-
Aächeli)

, I'ernrirrlrlan

Genreindetr Atr trncl

Berrreck
24.t25.09.2018
erledigt

lnforrnations- / Eigerrt[imerversamnrlttng eirrberttfetr (Art

1 3 MelG) rnit lrrforrnatiotrsschreiben
Prolektgrtrppe FIWS 24.10.2018

erledigl

I nforrnaliorrs- / Eigentiimerversanrrnlttrrg dtrrchftihrerr (Arl
13 MelG)

Prolektgruplle l1WS 29.11.2018,19 Uhr,
Werkhofsaal, Au
erlediglt

Einvetstärrdnis Boderteigenttinler eirrlrolen (Zustittrtnlttrg
Mehrheit cler Bodeneigent(tn1e[ sowie der beigezogetren
Fläche sind zwirtgettcl)

Projeklgruppe FIWS 1 1 .01 .2019
eiledigt
Aktuell haben 66 %o cler
Eigentämer (28 vott 42)
uttcl 66 o/o der Fläche
zugeslimrnl

Beschlussfassung GR
- Beizugsgebiet bezeichnen (Art. 1'l Abs. 3 MelG)
- Statuten Meliorationskommission verabschieden

Gemeinden Au und
Berneck

13. I 19. August 2019

Öffentliche Auflage (30 Tage) und Anmerkung im Grund-
buch (Art. 18i6r und 46 MelG)

Gemeinden Au und
Berneck

August / September
2019

Erstkontaktaufnahme und Gespräche mit Bewirtschafter
und Grundeigentümern

KBA September 2019

Rechtsmittelverfah ren Gemeinden Au und
Berneck

September / Oktober
2019

Beizugsgebiet durch Landwirtschaftsamt genehmigen
(Art. 11 Abs,3 MelG)

LWA Oktober / November
2019

Projektierung unter Einbezug der Bewirtschafter und
Grundeigentümer, die von Massnahmen betroffen wer-
den.

KBA Oktober - November
2019

lnformationsveranstaltung Bewirtschafter und Eigentümer
(Entwurf Mel iorationsprojekt)

Projektgruppe HWS November / Dezember
2019

Ausarbeitung und Einreichung Generelleres Projekt beim
Landwirtschaftsamt oder zu einem späteren Zeitpunkt mit
dem Gesamtprojekt

KBA Januar lFebruar2020

Berneck
tne,ßlcbcwurtt handchr
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E. Einverständniserklärung Grundeioentümer

Die Grundeigentümer im Beizugsgebiet wurden am 24. Oktober 2018 persönlich zur lnformations-
veranstaltung vom 29. November 2018 eingeladen. Mit der Einladung wurden die Grundeigentümer
tiber das Vorprojekt informiert und dartrber, dass die detaillierte Erarbeitung des Meliorationsprojekts
erst erfolgt, sobald das Einverständnis einer Mehrheit der betroffenen Bodeneigentümer, denen zu-
gleich die Mehrheit der betroffenen Fläche gehört, vorliegt. Die Grundeigentümer wurden bereits mit
der Einladung zur lnformationsveranstaltung gebeten, ihre Zustimmung schriftlich bis 11. Januar
2019 abzugeben.

Rund ein Dutzend Grundeigentümer nahmen an der Grundeigentümerversammlung vom 29. No-
vember 2018 teil. Die Präsentation wurde anschliessend auf der Website der Gemeinde Berneck öf-
fentlich zugänglich gemacht. Verschiedene Zustimmungserklärungen gingen in der Folge ein, Die
Projektgruppe Hochwasserschutz erinnerte die übrigen Grundeigentümer mit Schreiben vom 20. De-
zember 2018 zusätzlich an die Frist zur Zustimmung für die Planung von Massnahmen zur Standort-
und Bodenverbesserung. Dabeiwurde nochmals darauf hingewiesen, dass es vorliegend erst um die
Planung geht und bevor bauliche Massnahmen umgesetzt werden können, ein Auflageverfahren
durchzuführen und die. Zustimmung der betroffenen Grundeigentümer einzuholen ist.

lnnert Frist bis 11. Januar 2019 lagen Zustimmungserklärungen von tlber 50 7o der Fläche und tlber
der Hälfte der Grundeigenttlmer vor. Aktuell sind dies 66 % der Eigentümer (28 von 42) und 66 o/o der
Fläche von total 527'366 m2. Dazu wird auf den Anhang <Zustimmung Grundeigentümer zum Melio-
rationsprojekt> mit aktueller Übersicht per Juli 2019 betreffend Zustimmungen verwiesen.

'l

@ Berneck
Encr8icb$vu99t hnndcln
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F. Beizuqsgebiet

BERNEC K'l
GEMEINDE
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Beizuqsgebiet in nerhalb Perimetergebiet Litten bach-Aächel i-U nternehmen
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Gemeinderat Berneck
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GEMEINDE
BERNEC K'l

G. Statuten

Gemäss gesetzlicher Bestimmungen muss für die Durchftihrung des Meliorationsprojekts eine Melio-
rationskommission bestimmt werden. Diese Funktion wird an das Littenbach-Aächeli-Unternehmen
delegiert. Dieses trberträgt die Erarbeitung und Umsetzung des Meliorationsprojekts (als Teil des
Hochwasserschutzprojekts Littenbach-Aächeli) an die Projektgruppe HWS Littenbach-Aächeli. Die

entspreche nden Statuten si nd nachstehe nd aufgef tt h rt.

Hochwassersch utz Litten bach-Aächel i

Mel iorations projekt (Tei I projekt)

Durchführung gemäss Meliorationsgesetz, Art. 3
Statuten

August 2019

1. Grundlaqen

Art. 1 Name, Rechtsnatur, Sitz

Die Durchführung des Meliorationsprojekts (Teilprojekt des Projekts <Hochwasserschutz Littenbach-

Aacneli>; wird gemäss Beschluss der Eigentümer an das Littenbach-Aächeli-Unternehmen übertragen.

Das Unternehmen ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft im Auftrag der Gemeinden Au und Berneck,

welches die Unterhaltspflicht an allen Werken und Anlagen inherhalb des Littenbach-Aächeli-Perimeters

sowie angrenzender Randgebiete übernimmt. Das Beizugsgebiet des Meliorationsprojekts wird durch

diesen Perimeter vollständig abgedeckt (vgl. Anhang).

Art.2 Zweck und Beizugsgebiet

Die am Littenbach-Aächeli-Unternehmen beteiligten Gemeinden Berneck und Au haben für die Durch-

führung des Projekts <Hochwasserschutz Littenbach-Aächeli> die Projektgruppe HWS Littenbach-

Aacheli eingesetzt. Das Meliorationsprojekt soll als integrierender Bestandteil des Hochwasserschutz-

projekts umgeselzt werden (Verwerlung Massenüberschuss an qualitativ geeignetem Erdaushub, Um-

setzung bodenverbessernder Massnahmen im Bereich der geplanten Retentionsflächen). Das Meliorati-

onsprojekt stützt sich auf das rechtskräflige Beizugsgebiet (Bezeichnung und Genehmigung vom 5. Feb-

ruar 2019 Gemeinderat Berneck und 11. Februar 2019 Gemeinderat Au, vgl. Anhang). Das Beizugsge-

biet wird zu Beginn der Durchführung im Grundbuch angemerkt.

Mitgliedschaft

Das Projekt <Hochwasserschutz Littenbach-Aächeli> wird durch die Projektgruipe HWS Littenbach-

Aacheli erarbeitet und umgesetzt. Die Projektgruppe setzt sich aus den Gemeindepräsidenten sowie je

einem Vertreter der Gemeinderäte Au und Berneck, den Projektingenieuren sowie einem Vertreter des

Amtes für Wasser und Energie zusammen. Das Littenbach-Aächeli-Unternehmen delegiert je einen Ge-

meinderat aus Au und Berneck in die Projektgruppe.

Serneck
IncrBielrovu$t hnndcln
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2, Orqanisation

Art.4 Organe

Art.5

Art.6

GEMEINDE
BERNEC K'l

Folgende Organe werden eingesetzt:
. dieEigentümerversammlung;
. dieVerwaltungskommission;
. dieGeschäftsprüfungskommission

Ei ge ntü merversam m I u n g

a) ZusammenseEung
Die Eigenttimerversammlung setzt sich aus den Grundeigentümern des Beizugsgebiets zusammen. Sie
stellt damit sicher, dass die Grundeigentümer in die Durchführung involviert sind und dass deren lnteres-

sen berücksichtigt werden.

b) Funktion
Die Eigentümerversammlung übernimmt keine Funktion in der Durchführung des Meliorationsprojekts.

c) VorsiE
Der Vorsitzende der Projektgruppe HWS Littenbach-Aächeli übernimmt den Vorsitz der Eigentümerver-

sammlung.

d) Aufgaben und Kompetenzen
Die Eigentümerversammlung erhält keine operativen Aufgaben und Kompetenzen, sondern stellt ledig-
lich den Miteinbezug der Grundeigenttimer sicher. Die operativen Aufgaben werden an das Littenbach-

Aacheli-Unternehmen resp. die Projektgruppe HWS Littenbach-Aachelidelegiert.

e) Einberufung
Die Eigentümerversammlung wird zu Beginn der Projektbearbeitung einmal einberufen. Eine zuktinflige
Einberufung im weileren Projektablauf ist dezeit nicht vorgesehen.

Venara ltu n gs kom m iss i o n

a) Zusammensetzung
Die Verwaltungskommission wird durch die Projektgruppe HWS Littenbach-Aacheligebildet.

b) Funktion
Die Verwaltungskommission übernimmt die Funktion der Bauherrschaft sowie der Oberbauleitung. Die

Oberbauleitung nimmt die übergeordnete Projekt- und Bauleitung wahr.

c) Vorsitz
Der Vorsitzende der Projektgruppe HWS Littenbach-Aacheli übernimmt den Vorsitz.

d) Aufgaben
. Melioralionsprojekt durchführen und leiten
. Durchftlhrungvorbereiten

o Auftragsvergabendurchführen
o Finanzierung klären und überwachen

. Durchführungüberwachen
o Rechnungswesenkoordinieren
o Bauleitung führen (gemäss separatem Pflichtenheft der Bauleitung)

o lnformationsaustausch zwischen den Organen sicherstellen
. Projekt gegenüber Dritten vertreten

o Kommunikation gegenüber Dritten tibernehmen resp. delegieren (an Bauleitung)

Berneck
[ilc.glclrcwurit handchr
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GEMEINDE I
BERNECK I

e) Kompetenzen
. Zeichnungs- und entscheidungsberechtigt in allen Belangen des Projekts
. Aufträge im Rahmen des Finanzplanes vergeben
. Rechnungswesenführen
. Mitsprache bei relevanten (technischen) Entscheiden bzgl. Baufortschritt und allfälligen Projektände-

rungen

0 Einberufung
Während der Durchführung des Meliorationsprojekts finden regelmässige Bau- und Projektsitzungen

statt. Der Sitzungsturnus wird bei Baubeginn festgelegt und kann im weiteren Verlauf der Durchführung

dem effektiven Bedarf angepasst werden.

Art.7 Geschäftsprüfungskom mission

a) Zusammensetzung
Die Geschäftsprüfungskommission des Meliorationsprojekts ist identisch mit der Geschäflsprttfungs-
kommission des Littenbach-Aächeli-Unternehmens.

b) Aufgaben
. Rechnungsführung und GeschäftstätigkeitderVerwaltungskommission prüfen
. Berichterstattung zuhanden der Gemeinden Au und Berneck

Art.I Amtsdauer

Die Amtsdauer für die Mitglieder der Venryaltungskommission und der Geschäftsprüfungskommission be-

lrägt vier Jahre. Beginn und Ende sind mit jener der Politischen Gemeinden Au und Berneck identisch.

Art.9 Aufsicht

Die Aufsicht über das Littenbach-Aächeli-Unternehmen sowie die Projektgruppe HWS Littenbach-

Aacneti obliegt den Gemeinderäten Au und Berneck.

3. Unterhalt

Art. 10 Allgemeines

Die Strassen und Feldwege sind so zu unterhalten, dass sie ihrem Zweck zu genügen vermögen.

Art.11 Kontrolle

Die Werke sind regelmässig zu kontrollieren. Die Kontrolle wird an das Littenbach-Aächeli-Unternehmen

delegiert.

Art.12 Ausführung

Notwendige Unterhalts-, lnstandhaltungs- und Reinigungsarbeiten sind während des ganzen Jahres un-

verzüglich auszuftlhren.

4. Finanzierunq

Art.13 Grundsatz

Die Aufirvendungen des Meliorationsprojekts sind gemäss separatem Kostenschlüssel zu decken

Art.14 Rechnungsführung

Die Rechnungsführung erfolgt durch die Verwaltung der Gemeinden Au und Berneck.

Eerneck
[ilerglcbcwu't hnndcln
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Gemeinderat Berneck
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GEMEINDE
BERNECK'l

5. Schlussbestimmunqen

Art.15 Rechtsschutz

Verfügungen und Beschlüsse der Verwaltungs- und Geschäftsprüfungskommission können bei den Ge-

meinderäten angefochten werden.

lm Übrigen richtet sich der Rechtsschutz nach dem Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vom

16.05.1965.

Art.16 Rechtskraft

Die vorstehenden Statuten treten mit der Verfrigung durch die Gemeinderäte Au und Berneck in Rechts-

kraft.

Anhang
Bezeichnung und Genehmigung des Beizugsgebiets, 13.08.2019 (Gemeinde Berneck), 19.08.2019

(Gemeinde Au)
Reglement des Au-Bernecker-Gewässerkorrektions-Unternehmens, genehmigl am 24.12.1906

Vereinbarung zwischen der Schätzungskommission der Melioration der Rheinebene, dem Litten-

bach-Aächeli-Unternehmen und dem Ktibach-Korrektionsunternehmen, genehmigt am 18.04.1985

Übersichtsplan Melioration der Rheinebene I Littenbach-Aacheli-perimeter, nicht massstabsgetreu,

1 1.09.1983 (Plan ergänzt mit Beizugsgebiet des Meliorationsprojekts)

EINVERSTANDNISERKLANU ruC

Das Littenbach-Aächeli-Unternehmen bestätigte an seiner Sitzung vom 13. September 2018, dass sie durch die

Eigentümer zur Durchführung des Meliorationsprojekts beauftragt wurde. Der Auftrag beruht auf der Eigentü-

merversammlung sowie der Einverständniserklärung der Eigentümer. Ebenso bestätigt das Littenbach-Aächeli-

Unternehmen, dass die Erarbeitung und Umsetzung des Projekts <Hochwasserschutz Littenbach-Aächeli> an die

Projektgruppe HWS Littenbach-Aächeli delegiert wird.

Berneck, 12.08.2019

Alex Frei

Gemeinderat Au
Präsident Littenbach-Aächeli-U nternehmen

Markus Dierauer
Gemeinderat Berneck
Mitglied Littenbach-Aächeli-U nternehmen

ERLASS

Die Projektgruppe HWS Littenbach-Aächeli wurde vom Littenbacn-Aacneti-Unternehmen beauftragt, das Meliorati-

onsprojekt zu erarbeiten und umzusetzen. Die vorstehenden Statuten wurden anlässlich der Sitzung der Projekt-

gruppe vom 22.08.201 8 beschlossen.

Berneck, 12.08.2019

Bruno Seelos
Gemeindepräsident Berneck
Präsident Projektgruppe HWS Littenbach-Aächeli

Christian Sepin
Gemeindepräsident Au
Mitglied Projektgruppe HWS Littenbach-Aacheli

Eerneck
[[crBicbcwu$t hnndcln
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GEMEINDE
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EINRICHTUNGSBESCHLUSS UND GENEHMIGUNGSVERMERK

Mit Verfügung haben die Gemeinderäte Au und Berneck dem Littenbacn-Aacheti-Unternehmen resp. der Projekt-

gruppe HWS Littenbach-Aächeli den Auflrag erteilt, das Meliorationsprojekt zu erarbeiten und umzusetzen. Ebenso

haben sie die Statuten genehmigt.

Berneck, 13.08,2019

Bruno Seelos
Gemeindepräsident

Au,19.08.2019

Christian Sepin
Gemeindepräsident

Philipp Hartmann
Gemeinderatsschreiber

Marcel Fürer
Gemeinderatssch reiber

H. Finanzierunq

Die Finanzierung des Meliorationsprojekts ist noch nicht abschliessend geklärt, Grundsätzlich sollen
die Kosten aber über das Hochwasserschutzprojekt Littenbach-Aächeli getragen werden.

Terrainveränderungen: Finanzierung trber die übliche Entsorgungsgebtthr (Verwendung der Kos-
ten gemäss Kostenpositionen Abfuhr und Deponiegebithr).

Einbau neuer Drainageleitungen: zusätzliche Kosten (CHF 40'000 bis 50'000 / ha, abhängig von
Detailprojekt).

Ob und in welcher Form Subventionsbeiträge von Bund und Kanton gesprochen werden, muss ge-

klärt werden. lnsbesondere ist eine Abstimmung der Subventionen gemäss Wasserbau- und Meliora-
tionsgesetz notvvendig.

Einbezuo Bewirtschafter und Grundeioentümer

Die Klaus Büchel Anstalt, lngenieurbüro für Agrar- und Umweltberatung, FL-Mauren, erarbeitet das
Meliorationsprojekt im Auftrag der Projektgruppe Hochwasserschutz Littenbach-Aächeli Au-Berneck.
Die tatsächliche Flächenbeanspruchung wird mit den betrotfenen Bewirtschaftern und Grundeigen-
tümern abgestimmt, sobald Klarheit über die effektive Ausgestaltung des Hochwasserschutz- sowie
des Meliorationsprojekts besteht. Die von Massnahmen betrotfenen Bewirtschafter und Grundeigen-
tümer innerhalb des bezeichneten Beizugsgebiet werden in die Erarbeitung dieser, insbesondere die
Ausgleichung von Geländemulden (Terrainveränderungen) sowie den Einbau ergänzender Drainage-
leitungen, einbezogen.

Das Meliorationsprojekt wird vor Abschluss der Arbeiten allen Bewirtschaftern und Grundeigentümern
im Beizugsgebiet vorgestellt und damit auch den bis dahin nicht involvierten Grundeigentümern Ge-
legenheit gegeben, sich zum Projekt zu äussern und lnputs ftrr das definitive Auflageprojekt zu ge-

ben, Dafür ist eine Bewirtschafter- und Grundeigentümerversammlung Ende 2019 vorgesehen.

Berneck
InerSicbcrvuttt h.rndckr
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J. Die Gemeinderäte Au und Berneck haben von der Notwendigkeit zur Durchführung des Meliorations-
verfahrens sowie die Verfahrensschritte, vom Beizugsgebiet für die Bearbeitung des Meliorationspro-
jekts und von den Statuten ftrr die Meliorationskommission im September 2018 Kenntnis genommen.

Nachdem die Zustimmungserklärungen vorliegen, haben die Räte das Beizugsgebiet zu bestimmen
und die Statuten zu genehmigen.

Erwägungen

1. Auch wenn im Rahmen der Hochwasserschutzmassnahmen Littenbach-Aächeli Au Berneck grund-
sätzlich keine Bodenverbesserungen notwendig sind, hat sich die Projektgruppe Hochwasserschutz
von Anfang an für eine Verbesserung der heute teilweise schlechten Landwirtschaftsböden im Rah-
men des Hochwasserschutzprojekts ausgesprochen. Ziel ist insbesondere auch, den von den Re-
tentionsflächen betroffenen Bewirtschaftern und Grundeigentümern eine höhere Qualität an Land-
wirtschaftsflächen zu sichern.

2. Bei der Erarbeitung der Bodenverbesserungsmassnahmen werden auch die bereits bestehenden
durch die Melioration der Rheinebene erstellten und an das Littenbach-Aächeli-Unternehmen über-
tragenen Anlagen im ausgeschiedenen Gebiet berücksichtigt. Weil das Littenbach-Aächeli-
Unternehmen bereits heute für den Unterhalt der Meliorationsanlagen im Perimetergebiet zuständig
ist und vorgesehen ist, dass das Unternehmen auch den Unterhalt der künftigen neuen Anlagen (inkl.
Hochwasserschutzmassnahmen) übernimmt, soll das Littenbach-Aächeli-Unternehmen formell als
Meliorant (Übertragung Meliorationskommission an Projektgruppe Hochwasserschutz Littenbach-
Aacnetil eingesetzt werden.

3. Mit der schriftlichen Zustimmung der Mehrheit aller Grundeigentümer und tlber 50 o/o der Grund-
stticksfläche innerhalb des Beizugsgebiets wird die Projektgruppe Hochwasserschutz Littenbach-
Aacheti nach Meliorationsgesetz (sGS 633,1, abgeküzt MelG) legitimiert, das Meliorationsprojekt zu
erarbeiten. Die Bodeneigentümer gaben damit ihr Einverständnis zur Planung des Meliorationspro-
jekts mit Massnahmen zur Standort- und Bodenverbesserung (im Wesentlichen Terrainveränderun-
gen sowie Drainagen) durch die Projektgruppe (im Auftrag des Littenbach-Aacheli-Unternehmens als
Meliorationskommission). Die Kosten firr die Erarbeitung des Meliorationsprojekts wie auch später für
die baulichen Massnahmen trägt vollumfänglich das Hochwasserschutzprojekt.

4. Die Gemeinderäte Au und Berneck sind mit der Durchführung des Meliorationsverfahrens und des
Beizugsgebiets wie vorliegend einverstanden. Die Statuten der Meliorationskommission können ver-
abschiedet und die ötfentliche Auflage und Anmerkung im Grundbuch (Art. 18t"' und 46 MelG) in Auf-
trag gegeben werden.

Beschluss

1. Der Gemeinderat Berneck befürwortet, dass die Projektgruppe Hochwasserschutz Littenbach-Aächeli
(im Auftrag des Littenbach-Aacheli-Unternehmens) als Meliorationskommission amtet.

2. Gestützt auf Art. 11 Abs. 3 Meliorationsgesetz bezeichnet der Gemeinderat das Beizugsgebiet für
das Meliorationsprojekt gemäss beiliegender Plantrbersicht vom 19. Juni 2018 der Klaus BüchelAn-
stalt, FL-Mauren.

3. Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass die Mehrheit der beteiligten Grundeigentümer, die zu-
gleich im Besitz von mehr als der Hälfte der Fläche innerhalb des Beizugsgebiets sind, ihr Einver-
ständnis zum Meliorationsprojekt abgegeben haben (vgl. Anhang <Zustimmung Grundeigentümer
zum Meliorationsprojekb per Juli 201 9).

Berneck
[ilc.gicbcwusrt hindcln
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4. Die Statuten der Meliorationskommission (Teilprojekt des Projekts <Hochwasserschutz Littenbach-
Aacneti>1 werden genehmigt.

5. Die Projektgruppe Hochwasserschutz Littenbach-Aacneti wird beauftragt, das Verfahren gemäss den
vorgesehenen Verfahrensschritten fortzuftihren.

Protokollauszuq an:

- Gemeinderat Au, Kirchweg 6, 9434 Au

- Volkswirtschaftsdepartement des Kantons St. Gallen, Landwirtschaftsamt, Kurt Hollenstein, Un-
terstrasse 22,9000 St, Gallen (mit Bitte um Zustimmung zum Beizugsgebiet)

- Klaus BtlchelAnstalt, Stefan Zeller, Postfach 54, FL-9493 Mauren

- Bänziger Partner AG, Reto Walser, Staatsstrasse 44, 9463 Oberriet

- Akten

ECK

K'l

s
t

Bruno Seelos
Gemeindepräsident

Versandt am: 14.08.2019

Philipp Hartmann
Gemeinderatsschreiber

Eerneck
€ncrslcb$utst handeln
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Littenbach-Aächeli-Unternehmen Au-Berneck
c/o Gemeinde Berneck Telefon 071 747 44 76
Rathausplatz 1 Telefax 071 747 44 88
9442 Berneck Littenbactr-Äacneli

gemeinsam nachhaltig sicher

Beizuosqebiet

Genehmigt durch die Gemeinderäte Au (19.08.2019) und Berneck (13.08.2019)

Vrei
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Anhang <rZustimmung Grundeigentlimer zum MeliorationsprojektD per Juli 2019

GEMEINDE
BERNECK'l
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GEMEINDE

Gemei n deratsproto kol I AU
Gemeinderatssitzung 1212019 vom Montag, 19. August 2019

Protokollauszug

[ 2 3, Aus. 2919

Organisation
Projektg ruppe Hochwassersch utz Litten bach

(it:rttr;ittclt;r;rtsk;rrrzlei Ili:r r rt:r;k

AXIOi\,lr\ ia /ty.fr
Sc.trrrtt..tr ja lfrn

14.03.04

Akten'Abl ili

B

c

21 1 12019 Projektgruppe Hochwasserschutz Littenbach-Aächeli Au-Berneck,
Meliorationsprojekt - Genehmigung Beizugsgebiet und Statuten -
definitiv

l. Sachverhalt

A. ln Zusammenhang mit dem Hochwasserschutzprojekt Littenbach-Aacheli sollen im
Gebiet Kloteren grössere Flächen als Retentionsflächen ausgeschieden werden. Gemäss
Vorabklärungen und Vorprojekt sind die Böden schlecht wasserdurchlässig und
staunässegeprägt (Vorprojekt Bodenverbesserung, technischer Bericht, April 2016).
Trotzdem besteht ein hoher Nutzungsdruck aus landwirtschaftlicher Sicht (vielseitiger
Ackerbau, Gemüsebau). Aus diesem Grund sollen gezielte Bodenverbesserungsmass-
nahmen umgesetzt werden (Meliorationsprojekt bestehend aus Terrainveränderungen
und Drainagen).

Die Projektgruppe Hochwasserschutz Littenbach-Aächeli hat die Klaus Büchel Anstalt,
FL-Mauren; mit der Planung und Begleitung des Meliorationsverfahrens sowie der
Bearbeitung des Meliorationsprojekts beauftragt.

Vorgaben gemäss Meliorationsgesetz

Obwohl das Meliorationsprojekt in Zusammenhang mit dem Hochwasserschutzprojekt
erarbeitet wird und überschüssiges Aushubmaterial gezielt venruertet werden soll, ist ein
separates Prolekt nach Meliorationsgesetz (sGS 633.1, abgekürzt MelG) zu erarbeiten
bzw. zu bewilligen. Massgebend sind die Art. 49 bis 51 MelG i.V.m. 6ff MelG.

Das kantonale Landwirtschaftsamt als zuständige Vollzugsbehörde begründet die
Durchführung eines Meliorationsprojektes nach Meliorationsgesetz insbesondere damit,
dass kein kausaler Zusammenhang zwischen den geplanten Bodenverbesserungs-
massnahmen und dem Hochwasserschutzprojekt erkennbar ist. Zudem ist zu beachten,
dass Terrainveränderungen ausserhalb der Bauzone im ordentlichen Baubewilligungs-
verfahren ohnehin nur bis 6'000 m3 (fest) bewilligt werden können (Bauen ausserhalb
Bauzone, gemäss Rückmeldung Amt für Raumentwicklung und Geoinformation sowie
Amt für Umwelt). Trotz der Bewilligungspflicht nach Meliorationsgesetz kann das Projekt
als integrierender Bestandteil zum Gesamtprojekt "HWS Littenbach-Aächeli" erarbeitet
und zur Vernehmlassung eingereicht werden.

Die Bewilligungsfähigkeit des Meliorationsprojekts wird durch das Landwirtschaftsamt
folgendermassen beurteilt:

- Terrainveränderungen: bewilligungsfähig, sofern ein Bodenverbesserungsbedarf
aus bodenkundlicher und landwirtschaftlicher Sicht nachgewiesen werden kann.

1?_ ?rt 0Re.q. Nr, :

G escltiilt ltlr.:?,rlt".&3
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Einbau neuer Drainageleitungen: Das Gebiet war bereits früher drainiert. Somit
gelten die neuen Leitungeh als Ersatz resp. Ergänzung des früheren Systems.

Verfahrensschritte

Die Gemeinderäte Au (Traktandum Nr. 24512018 vom 24.09.2018) und Berneck
(Traktandum Nr. 456/2018 vom 25.09.2018) haben im September 2018 von den
vorgesehenen Massnahmen und dem weiteren Vorgehen Kenntnis genommen

Gemäss Meliorationsgesetz sind folgende Verfahrensschritte vorgesehen:

Projektgruppe HWS 29.05.2018
erledigt

Beizugsgebiet bestimmen, Art. 1 1 MelG
(Proje,ktperimeter ftl r d as M eliorationsproiek\

22,08.2018
erledigt

Projektgruppe HWSProjektablauf , Statuten u nd I nfosch reiben
Eigenttlmer beraten

24.t25.09.2018
erledigt

Gemeinden Au und
Berneck

lnformation / Kenntnisnahme GR über
- Projektablauf
- Beizugsgebiet
- Statuten (Delegation an das Littenbach-

Aacheli-Unternehmen resp, die Projektgruppe
Littenbach-Aächeli)

- Terminplan

24.10.2018
erledigt

Projektgruppe HWSlnformations- / EigenttJmerversammlung
einberufen (Art. 13 MelG) mit
I nformationsschreiben

Projektgruppe HWS 29.11.2018,19 Uhr,
Werkhofsaal, Au
erledigt

lnformations- / Eigentümerversammlung
durchflJhren (Art. 13 MelG)

11.01.:2019
erledigt
Aktuellhaben 66 %
der Eigentttmer (28
von 42) und 66 % der
Fläche zugestimmt

Projektgruppe HWSEinverständnis Bodeneigentümer einholen
(Zustimmung Mehrheit der Bodeneigentümer
sowie der beigezogenen Fläche sind zwingend)

13. I 19. August2019Gemeinden Au und
Berneck

Beschlussfassung GR
- Beizugsgebiet bezeichnen (Art. 11 Abs. 3

MelG)
- Statuten Meliorationskommission

verabschieden

August / September
2019

Gemeinden Au und
Berneck

Öffentliche Auflage (30 Tage) und Anmerkung im
Grundbuch (Art. 18te' und 46 MelG)

KBA September 2019Erstkontaktaufnahme und Gespräche mit
Bewirtschafter und GrundeigentOmern

14.03.04 I 2013-815



CEMEINDE

Gemei n derats proto kol I AU D

Gemeinderatssitzung 1212019 vom Montag, 19. August 2019

Protokollauszug

E

Rechtsm ittelve rfah ren Gemeinden Au und
Berneck

September / Oktober
2019

Beizu gsgebiet durch Landwirtschaftsamt
genehmigen (Art. 11 Abs. 3 MelG)

LWA Oktober / November
2019

Projektierung unter Einbezug der Bewirtschafter
und Grundeigent[imer, die von Massnahmen
betroffen werden.

KBA Oktober - November
2019

I nformationsveranstaltung Bewirtschafter und
Eigentümer (Entwurf Mel iorationsprojekt)

Projektgruppe HWS November /
Dezember 2019

Ausarbeitung und Einreichung Generelleres
Projekt beim Landwirtschaftsamt oder zu einem
späteren Zeitpunkt mit dem Gesamtprojekt

KBA Januar / Februar
2020

Einverständniserklärung Grundeigentümer

Die Grundeigentümer im Beizugsgebiet wurden am 24. Oktober 2018 persönlich zur
lnformationsveranstaltung vom 29. November 2018 eingeladen. Mit der Einladung
wurden die Grundeigentümer über das Vorprojekt informiert und darüber, dass die
detaillierte Erarbeitung des Meliorationsprojekts erSt erfolgt, sobald das Einverständnis
einer Mehrheit der betroffenen Bodeneigentümer, denen zugleich die Mehrheit der
betroffenen Fläche gehöft, vorliegt. Die Grundeigentumer wurden bereits mit der
Einladung zur lnformationsveranstaltung gebeten, ihre Zustimmung schriftlich bis 11.
Januar 2019 abzugeben,

Rund ein Dutzend Grundeigentümer nahmen an der Grundeigentümerversammlung vom
29. November 2018 teil. Die Präsentation wurde anschliessend auf der Website der
Gemeinde Berneck öffentlich zugänglich gemacht. Verschiedene
Zustimmungserklärungen gingen in der Folge ein. Die Projektgruppe Hochwasserschutz
erinnerte die übrigen Grundeigentümer mit Schreiben vom 20. Dezember 2018 zusätzlich
an die Frist zur Zustimmung für die Planung von Massnahmen zur Standort- und
Bodenverbesserung. Dabei wurde nochmals darauf hingewiesen, dass es vorliegend erst
um die Planung geht und bevor bauliche Massnahmen umgesetzt werden können, ein
Auflageverfahren durchzuführen und die Zustimmung der betroffenen Grundeigentümer
einzuholen ist.

lnnert Frist bis 11. Januar 2019 lagen Zustimmungserklärungen von über 50 % der
Fläche und über der Hälfte der Grundeigentümer vor, Aktuell sind dies 66 % der
Eigentümer (28 von 42) und 66 % der Fläche von total 527'366 m2. Dazu wird auf den
Anhang <Zustimmung Grundeigentümer zum Meliorationsprbjekt> mit aktueller Übersicht
per Juli 2019 betreffend Zustimmungen venviesen.
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Beizugsgebiet

- Plan Übersicht Beizugsgebiet, dat. 19.06.2018

- Plan Beizugsgebiet innerhalb Perimetergebiet Littenbach-Aacheli-Unternehmen,
dat. 1 1 ,09.1983

G. Statuten

Gemäss gesetzlicher Bestimmungen muss für die Durchführung des Meliorationsprojekts
eine Meliorationskommission bestimmt werden. Diese Funktion wird an das Littenbach-
Aacheli-Unternehmen delegiert. Dieses überträgt die Erarbeitung und Umsetzung des
Meliorationsprojekts (als Teil des Hochwasserschutzprojekts Littenbach-Aächeli) an die
Projektgruppe HWS Littenbach-Aacheli. Die entsprechenden Statuten sind nachstehend
aufgeführt.

"Hochwasserschutz Littenbach-Äächeti, Metiorationsproiekt (Teilproiekt)

D urchfü h rung gemäss M el iorationsgesetz, Art. 3

Statuten, Februar 2019

1. Grundlagen

Art.l Name, Rechtsnatur, Sitz

Die Durchführung des Meliorationsprojekts (Teilprojekt des Projekts "Hochwasserschutz
Littenbach-Äächeti"l wird gemäss Besch/uss der Eigentümer an das Littenbach-Äächeli-
lJnternehmen übertragen. Das tJnternehmen ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft im
Auftrag der Gemeinden Au und Berneck, welches die Unterhaltspflicht an allen Werken und
Antagen innerhalb des Littenbach-Äächeli-Perimeters sowie angrenzender Randgebiete
i)bernimmt. Das Beizugsgebiet des Meliorationsprojekts wird durch diesen Perimeter
vollständig abgedeckt (vgl. Anhang).

Art.2 Zweck und Beizugsgebiet

Die am Littenbach-Äächeli-Unternehmen beteiligten Gemeinden Berneck und Au haben für die
Durchführung des Projekts "Hochwasserschutz Littenbach-Äächeli" die Projektgruppe HWS
Littenbach-Äächeli eingesetzt. Das Meliorationsprojekt so// a/s integrierender Bestandteil des
Hochwasserschutzprojekts umgesetzt werden (Verwerlung Massenttberschuss an qualitativ
geeignetem Erdaushub, lJmsetzung bodenverbessernder Massnahmen im Bereich der
geptanten Retentionsflächen). Das Meliorationsprojekt stützt sich auf das rechtskräftige
Beizugsgebiet (Bezeichnung und Genehmigung vom 5. Februar 2019 Gemeinderat Berneck
und 11. Februar 2019 Gemeinderat Au, vgl. Anhang). Das Beizugsgebief wird zu Beginn der
Durchführung im Grundbuch angemerkt.

Att.3 Mitgliedschaft

Das Projekt "Hochwasserschutz Littenbach-Äächeli" wird durch die Projektgruppe HWS
Littenbach-Äächeli erarbeitet und umgesetzt. Die Projektgruppe setzt sich aus den
Gemeindepräsidenten sowie je einem Vertreter der Gemeinderäte Au und Berneck, den
Projektingenieuren sowie einem Vertreter des Amfes für Wasser und Energie zusammen. Das
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Art.4

4ft.5

Art.6

Littenbach-Äächeli-LJnternehmen delegiert je einen Gemeinderat aus Au und Berneck in die
Projektgruppe.

2. Organisation

Organe

Folgende Organe werden eingesetzt:. die Eigentttmenrersammlung;. die Verwaltungskommission;. die Geschäftsprüfungskommisslon

E i g e ntü m e rvers a m m I u n g

a) Zusammensetzung
Die Eigentt)merversammlung setzt sich aus den Grundeigentümern des Beizugsgebiefs
zusammen. Sie sfe//f damit sichai dass die Grundeigentümer in die Durchführung involviert
sind und dass deren /nferessen berücksichtigt werden.

b) Funktion
Die Eigentümerversammlung übernimmt keine Funktion in der Durchführung des
M e I io ratio n sp roj e kts.

c) Vorsitz
Der Vorsitzende der Projektgruppe HWS Littenbach-Äächeli ttbernimmt den Vorsitz der
E ig e ntü me rve rsa m ml u ng,

d) Aufgaben und Kompetenzen
Die Eigentümerversammlung erhält keine operativen Aufgaben und Kompetenzen, sondern
stellt lediglich den Miteinbezug der Grundeigentümer sicher. Die operativen Aufgaben werden
an das Littenbach-Äächeli-tJnternehmen resp. die Projektgruppe HWS Littenbach-Äächeli
delegiert.

e) Einberufung
Die Eigenttimeruersammlung wird zu Beginn der Projektbearbeitung einmal einberufen. Eine
zukünftige Einberufung im weiteren Projektablauf ist derzeit nicht vorgesehen.

Ve rw a I tu n g s ko m m i s s i o n

a) Zusammensetzung
Die Verwaltungskommission wird durch die Projektgruppe HWS Littenbach-Aächeli gebildet.

b) Funktion
Die Verwaltungskommission übernimmt die Funktion der Bauherrschaft sowie der
Oberbauleitung. Die Oberbauleitung nimmt die t)bergeordnete Prqekt- und Bauleitung wahr.

c) Vorsitz
Der Vorsitzende der Projektgruppe HWS Littenbach-Äächeli übernimmt den Vorsitz.

d) Aufgaben. Meliorationsprojekt durchführen und leiten. Durchführung vorbereiten
o Auftragsvergaben durchführen
o Finanzierung klären und übetwachen
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. Durchführung überwachen
o Rechnungswesen koordinieren
o Bauleitung führen (gemäss separatem Pflichtenheft der Bauleitung)
o I nform ationsausfausch zwische n de n O rg an e n sich e rstelle n

. Projekt gegenLiber Dritten vertreten
o Kommunikation gegenüber Dritten ttbernehmen resp. delegieren (an Bauleitung)

e) Kompetenzen. Zeichnungs- und entscheidungsberechtigt in allen Belangen des Projekts
. Aufträge im Rahmen des Finanzplanes vergeben
. Rechnungswesen führen
. Mitsprache bei relevanten (technischen) Entscheiden bzgl. Baufortschritt und allfälligen

Projektänderungen

0 Einberufung
Während der Durchführung des Meliorationsprojekts finden regelmässige Bau- und
Projektsitzungen statt. Der Sitzungsturnus wird bei Baubeginn festgelegt und kann im weiteren
Verlauf der Durchführung dem effektiven Bedarf angepassf werden.

Att.7 Gescfräftsp rüf u n g s ko m m i s si o n

a) Zusammensetzung
Die Geschäftsprttfungskommission des Meliorationsprojekts isf identisch
Gesch äftsprüfu ngskom mission des Litte n bach-Äächeli-lJ nte rne h me ns.

b) Aufgaben, Rechnungsführung und Geschäftstätigkeit der Verwaltungskommission prüfen
. Berichterstattung zuhanden der Gemeinden Au und Berneck

mit der

Att.8 Amtsdauer

Die Amtsdauer für die Mitgliöder der Verwaltungskommission und der
Geschäftsprüfungskommission beträgt vier Jahre. Beginn und Ende sind mit iener der
Politischgn Gemeinden Au und Berneck identisch.

Art.9 Aufsicht

Die Aufsicht über das Littenbach-Äächeli-Unternehmen sowie die Projektgruppe HWS
Littenbach-Äächeli obliegt den Gemeinderäten Au und Berneck.

3. Unterhalt

Att.10 Allgemeines

Die Sfrassen und Feldwege slnd so zu unterhalfen, dass sie ihrem Zweck zu genügen
vermögen,

Art.11 Kontrolle

Die Werke sind regetmässrg zu kontrollieren. Die Kontrolle wird an das Littenbach-Äächeli-
U nterneh me n deleg iert.
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4ft.12 Ausführung

Notwendige Unterhalts-, lnstandhaltungs- und Reinigungsarbeiten sind während des ganzen
J ah res u nverzüg lich au sz uftt h re n.

4. Finanzierung

Att.13 Grundsatz

Die Aufwendungen des Meliorationsprojekts sind gemäss separafem Kosfenschlüssel zu
decken,

Att. 14 Rechnungsführung

Die Rechnungsführung erfolgt durch die Verwaltung der Gemeinden Au und Berneck.

5. Scfr/ussbestimmungen

Att.15 Rechtsschutz

Verfügungen und Beschlüsse der Verwaltungs- und Geschäftsprüfungskommission können bei
de n Ge me i nderäte n a n g efochte n we rde n.

lm Übrigen richtet sich der Rechfsschutz nach dem Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege
vom 16.05.1965.

Art.16 Rechtskraft

Die vorstehenden Statuten treten mit der Verfügung durch die Gemeinderäte Au und Berneck
in Rechtskraft.

Anhang

. Bezeichnung und Genehmigung des Beizugsgebiets, 13.08.2019 (Gemeinde Berneck),
1 9.08.201 I (Gemeinde Au)

' Reglement des Au-Bernecker-Gewässerkorrektions-Unternehmens, genehmigt am
24.12.1906

' Vereinbarung zwischen der Schätzungskommission der Melioration der Rheinebene, dem
Littenbach-Äächeli-lJnternehmen und dem Kübach-Korrektionsunternehmen, genehmigt
am 18.04.1985. Übersichtsptan Melioration der Rheinebene I Littenbach-Äacheti-Perimeter, nicht
masssfabsgetreu, 11,09.1983 (Plan ergänzt mit Beizugsgebief des Meliorationsprolekts)

E i nve rstä n d n i s erkl ä ru n g

Das Littenbach-Äacheli-Unternehmen bestätigte an seiner Sitzung vom 13. September 2018, dass sie
durch die Eigentümer zur Durchführung des Meliorationsprojekts beauftragt wurde. Der Auftrag beruht
auf der Eigentüme,rversammlung sowie der Einverständniserklärung der Eigentümer. Ebenso bestätigt
das Littenbach-Äächeli-lJnternehmen, dass die Erarbeitung und IJmsetzung des Projekls
"Hochwasserschutz Littenbach-Äächeli" an die Projektgruppe HWS Littenbach-Äächeti detegiert wird.
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Erlass

Die projektgruppe HWS Littenbach-Äächetiwurde vom Littenbach-Äacheti-lJnternehmen beauftragt, das

Metiora-tioniprojekt zu erarbeiten und umzusetzen. Die vorstehenden Statuten wurden anlässlich der

Sitzung der Projektgruppe vom 22.08.2018 Öesch/ossen'

Berneck, 12.08.2019

Bruno See/os Christian SePin

Gemeindepräsident Berneck Gemeindepräsident Au
präsident'Projektgruppe HWS Littenbach-Äächeli Mitglied Proiektgruppe HWS Littenbach-Äächeli

Einrichtungsbeschluss und Genehmigungsvermerk

Mit Verfügung haben die Gemeinderäte Au und Berneck dem Littenbach-Äächeli-Unternehmen resp. der
projektgäppä UWS Littenbach-Äächeti den Auftrag erteilt, das Meliorationsproiekt zu erarbeiten und

umzusetzen. Ebenso haben sle die Statuten genehmigt.

Berneck, 13.08.2019

Berneck, 12.08.2019

Alex Frei
Gemeinderat Au
P rä sid e n t Li tte n b ach -Ääch et i- IJ nte rn e h m e n

Bruno See/os
Gemeindeprästdenf

Au, 19.08.2019

Christian Sepin
Gemeindepräsident

Markus Dierauer
Gemeinderat Berneck
M itg t i e d Litte n b ach-Ääch e I i- lJ nte rn e h m e n

Philipp Hartmann
G em e i n d e ratssch re i be r

MarcelFürer
G e me i n d eratssch re i be r"

H Finanzierung

Die Finanzierung des Meliorationsprojekts ist noch nicht abschliessend geklärt.

Grundsätzlich sollen die Kosten aber über das Hochwasserschutzprojekt Littenbach-
Aacfreli getragen werden.

- Terrainveränderungen: Finanzierung über die übliche Entsorgungsgebühr
(Verwendung der Kosten gemäss Kostenpositionen Abfuhr und Deponiegebühr).

- Einbau neuer Drainageleitungen: zusätzliche Kosten (CHF 40'000 bis 50'000 / ha,

abhängig von Detailprojekt).
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Ob und in welcher Form Subventionsbeiträge von Bund und Kanton gesprochen werden,
muss geklärt werden. lnsbesondere ist eine Abstimmung der Subventionen gemäss
Wasserbau- und Meliorationsgesetz notwendig.

Einbezug Bewirtschafter und Grundeigentümer

Die Klaus Büchel Anstalt, lngenieurbüro für Agrar- und Umweltberatung, Fl-Mauren,
erarbeitet das Meliorationsprojekt im Auftrag der Projektgruppe Hochwasserschutz
Littenbach-Aacneti Au-Berneck. Die tatsächliche Flächenbeanspruchung wird mit den
betroffenen Bewirtschaftern und Grundeigentümern abgestimmt, sobald Klarheit über die
effektive Ausgestaltung des Hochwasserschutz- sowie des Meliorationsprojekts besteht.
Die von Massnahmen betroffenen Bewirtschafter und Grundeigentümer innerhalb des
bezeichneten Beizugsgebiet werden in die Erarbeitung dieser, insbesondere die
Ausgleichung von Geländemulden (Terrainveränderungen) sowie den Einbau
ergänzender Drainageleitungen, einbezogen.

Das Meliorationsprojekt wird vor Abschluss der Arbeiten allen Bewirtschaftern und
Grundeigentümern im Beizugsgebiet vorgestellt und damit auch den bis dahin nicht
involvierten Grundeigentümern Gelegenheit gegeben, sich zum Projekt zu äussern und
lnputs für das definitive Auflageprojekt zu geben. Dafür ist eine Bewirtschafter- und
Grundeigentümerversammlung Ende 201 9 vorgesehen.

Die Gemeinderäte Au und Berneck haben von der Notwendigkeit zur Durchführung des
Meliorationsvedahrens sowie die Verfahrensschritte, vom Beizugsgebiet für die
Bearbeitung des Meliorationsprojekts und von den Statuten für die Meliorations-
kommission im September 2018 Kenntnis genommen.

Nachdem die Zustimmungserklärungen vorliegen, haben die Räte das Beizugsgebiet zu
bestimmen und die Statuten zu genehmigen.

Erwägungen

lm Rahmen der Hochwasserschutzmassnahmen Littenbach-Aacheli Au Berneck sind
grundsätzlich keine Bodenverbesserungen notwendig, trotzdem hat sich die Projekt-
gruppe Hochwasserschutz von Anfang an für eine Verbesserung der heute teilweise
schlechten Landwirtschaftsböden im Rahmen des Hochwasserschutzprojekts ausge-
sprochen. Ziel ist insbesondere auch, den von den Retentionsflächen betroffenen
Bewirtschaftern und Grundeigentümern eine höhere Qualität an Landwirtschaftsflächen
zu sichern.

Bei der Erarbeitung der Bodenverbesserungsmassnahmen werden auch die bereits
bestehenden durch die Melioration der Rheinebene erstellten und an das Littenbach-
Aacheli-Unternehmen übertragenen Anlagen im ausgeschiedenen Gebiet berücksichtigt.
Weil das Littenbach-Aacheli-Unternehmen bereits heute für den Unterhalt der
Meliorationsanlagen im Perimetergebiet zuständig ist und vorgesehen ist, dass das
Unternehmen auch den Unterhalt der künftigen neuen Anlagen (inkl. Hochwasserschutz-
massnahmen) übernimmt, soll das Littenbach-Aächeli-Unternehmen formell als Meliorant

J
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2
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(übertragung Meliorationskommission an Projektgruppe Hochwasserschutz Littenbach-
Aacneti) eingesetzt werden.

Mit der schriftlichen Zustimmung der Mehrheit aller Grundeigentümer und über 50 % der
Grundstücksfläche innerhalb des Beizugsgebiets wird die Projektgruppe Hochwasser-
schutz Littenbach-Aächeli nach Meliorationsgesetz (sGS 633.1, abgekürzt MelG)

legitimiert, das Meliorationsprojekt zu erarbeiten. Die Bodeneigentümer gaben damit ihr
Eihverständnis zur Planung des Meliorationsprojekts mit Massnahmen zur Standort- und

Bodenverbesserung (im Wesentlichen Terrainveränderungen sowie Drainagen) durch die

Projektgruppe (im Auftrag des Littenbach-Aacheli-Unternehmens als Meliorations-
kommission). Die Kosten für die Erarbeitung des Meliorationsprojekts wie auch später für
die baulichen Massnahmen trägt vollumfänglich das Hochwasserschutzprojekt.

Die Gemeinderäte Au und Berneck sind mit der Durchführung des Meliorationsverfahrens
und des Beizugsgebiets wie vorliegend einverstanden. Die Statuten der Meliorations-
kommission können verabschiedet und die öffentliche Auflage und Anmerkung im

Grundbuch (Art. 18t"'und 46 MelG) in Auftrag gegeben werden.

3

4.

lll. Beschluss

L Der Gemeinderat Au befüruvortet, dass die Projektgruppe Hochwasserschutz Littenbach-
Aacheli (im Auftrag des Littenbach-Aacheli-Unternehmens) als Meliorationskommission
amtet.

2. Gestützt auf Art. 11 Abs. 3 Meliorationsgesetz bezeichnet der Gemeinderat das
Beizugsgebiet für das Meliorationsprojekt gemäss beiliegender Planübersicht vom 19.

Juni 2018 der Klaus BüchelAnstalt, FL-Mauren.

3. Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass die Mehrheit der beteiligten Grundeigen-
tümer, die zugleich im Besitz von mehr als der Hälfte der Fläche innerhalb des
Beizugsgebiets sind, ihr Einverständnis zum Meliorationsprojekt abgegeben haben (vgl.

Anhang "Zustimmung Grundeigentümer zum Meliorationsprojekt" per Juli 2019).

4. Die Statuten der Meliorationskommission (Teilprojekt des Projekts "Hochwasserschutz
Littenbach-Aächeli"; werden genehmigt.

S. Die Projektgruppe Hochwasserschutz Littenbach-Aächeli wird beauftragt, das Verfahren
gemäss den vorgesehenen Verfahrensschritten fortzuführen.

Beilagen

- Plan Übersicht Beizugsgebiet, dat. 19.06.2018

- Plan Beizugsgebiet innerhalb Perimetergebiet Littenbach-Aächeli-Unternehmen, dat.

- Anhang "Zustimmung Grundeigentirmer zum Meliorationsprojekt" per Juli 2019

14.03.Q4 I 2013-815
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Protokollauszug an

Klaus BüchelAnstalt, Stefan Zeller, Postfach 54, FL-9493 Mauren

- Volkswirtschaftsdepartement des Kantons St. Gallen, Landwirtschaftsamt, Kurt
. Unterstrasse 22,9000 St. Gallen (mit Bitte um Zustimmung zum Beizugsgebiet)

- BänzigerPartnerAG, RetoWalser, Staatsstrasse44,9463Oberriet

- Gemeinderat Berneck, Rathausplatz 1,9442 Berneck

- Stefan Suter, Bereichsleiter Finanzen

- DanielHutter,BereichsleiterUnterhaltMerke

Gemeinderat

Gemeindepräsident
Claire Angehrn
Gemei nderatsschrei ber-Stellvertreterin

versandt am:22. August 2019

Hollenstein,
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Projektgruppe
Hochwasserschutz Littenbach-Äacneti
c/o Gemeinde Berneck
Rathausplatz 1

9442 Berneck
071 747 4476

1. Grundlasen

Art.1

Arl.2

Art.3

Littenbach-Aächeli
gemeinsam nachhaltig sicher

Hochwassersch utz Litten bach-Aächel i

Mel iorati ons projekt (Tei I projekt)

Durchführung gemäss Meliorationsgesetz, Art. 3
Statuten

August 2019

Name, Rechtsnatur, Sitz

Die Durchführung des Meliorationsprojekts (Teilprojekt des Projekts <Hochwasserschutz Littenbach-
Aacnetio; wird gemäss Beschluss der Eigentümer an das Littenbach-Aächeli-Unternehmen übertragen.
Das Unternehmen ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft im Auftrag der Gemeinden Au und Berneck,
welches die Unterhaltspflicht an allen Werken und Anlagen innerhalb des Littenbacn-Aäcneti-perimeters
sowie angrenzender Randgebiete übernimmt. Das Beizugsgebiet des Meliorationsprojekts wird durch die-
sen Perimeter vollständig abgedeckt (vgl. Anhang).

Zweck und Beizugsgebiet

Die am Littenbach-Aächeli-Unternehmen beteiligten Gemeinden Bemeck und Au haben für die Durchfüh-
rung des Projekts <Hochwasserschutz Littenbach-Äächeli> die Projektgruppe HWS Littenbach-Aächeli
eingesetzt. Das Meliorationsprojekt soll als integrierender Bestandteil des Hochwasserschutzprojekts um-
gesetzt werden (Verwertung Massenüberschuss an qualitativ geeignetem Erdaushub, Umsetzung boden-
verbessernder Massnahmen im Bereich der geplanten Retentionsflächen). Das Meliorationsprojekt stützt
sich auf das rechtskräftige Beizugsgebiet (Bezeichnung und Genehmigung vom 5. Februar 2019 Gemein-
derat Berneck und 11. Februar 2019 Gemeinderat Au, vgl. Anhang). Das Beizugsgebiet wird zu Beginn
der Durchführung im Grundbuch angemerkt.

Mitgliedschaft

Das Projekt <Hochwasserschutz Littenbach-Aächeli> wird durch die Projektgruppe HWS Littenbach-
Aacneti erarbeitet und umgese2t. Die Projektgruppe setzt sich aus den Gemeindepräsidenten sowie je ei-
nem Vertreter der Gemeinderäte Au und Berneck, den Projektingenieuren sowie einem Vertreter des Am-
tes für Wasser und Energie zusammen. Das Littenbacn-Räcneti-Unternehmen delegiert je einen Gemein-
derat aus Au und Berneck in die Projektgruppe.

73.05.21.04



Politische Gemeinde Berneck
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2. Orqanisation

Art.4 Organe

Art.5

Art.6

Littenbach#NY
gemeinsam nachhaltig sicher

Folgende Organe werden eingesetzt:
. dieEigentümerversammlung;
. dieVerwaltungskommission;
. dieGeschäftsprüfungskommission.

Ei gentü merversamml ung

a) Zusammensetzung
Die Eigentümerversammlung setzt sich aus den Grundeigentümern des Beizugsgebiets zusammen. Sie

stellt damit sicher, dass die Grundeigentümer in die Durchführung involviert sind und dass deren lnteres-

sen berücksichtigt werden.

b) Funktion
Die Eigentümerversammlung übernimmt keine Funktion in der Durchführung des Meliorationsprojekts.

c) Vorsitz
Der Vorsitzende der Projektgruppe HWS Littenbach-Aächeli übernimmt den Vorsitz der Eigentümerver-

sammlung.

d) Aufgaben und Kompetenzen
Die Eigentümerversammlung erhält keine operativen Aufgaben und Kompetenzen, sondern stellt lediglich

den Miteinbezug der Grundeigentümer sicher. Die operativen Aufgaben werden an das Littenbach-

Aächeli-Unternehmen resp. die Projektgruppe HWS Littenbacn-Aacnelidelegiert.

e) Einberufung
Die Eigentümerversammlung wird zu Beginn der Projektbearbeitung einmal einberufen. Eine zukünftige

Einberufung im weiteren Projektablauf ist dezeit nicht vorgesehen.

Venraltun gskommission

a) Zusammensetzung
Die Verwaltungskommission wird durch die Projektgruppe HWS Littenbach-Aächeligebildet.

b) Funktion
Die Verwaltungskommission übernimmt die Funktion der Bauherrschaft sowie der Oberbauleitung. Die

Oberbauleitung nimmt die übergeordnete Projekt- und Bauleitung wahr.

c) Vorsitz
Der Vorsitzende der Projektgruppe HWS Littenbacn-Aäcneti übernimmt den Vorsitz.

d) Aufgaben
. Meliorationsprojekt durchführen und leiten
. Durchführungvorbereiten

o Auftragsvergabendurchführen.
o Finanzierung klären und übenrachen

. Durchführungüberwachen
o Rechnungswesen koordinieren
o Bauleitung führen (gemäss separatem Pflichtenheft der Bauleitung)

o lnformationsaustausch zwischen den Organen sicherstellen
. Projekt gegenüber Driften vertreten

o Kommunikation gegenüber Dritten übernehmen resp. delegieren (an Bauleitung)
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e) Kompetenzen
. Zeichnungs- und entscheidungsberechtigt in allen Belangen des Projekts
. Aufträge im Rahmen des Finanzplanes vergeben
. Rechnungswesenführen
. Mitsprache bei relevanten (technischen) Entscheiden bzgl. Baufortschritt und allfälligen Projektände-

rungen

0 Einberufung
Während der Durchführung des Meliorationsprojekts finden regelmässige Bau- und Projektsitzungen statt.
Der Sitzungsturnus wird bei Baubeginn festgelegt und kann im weiteren Verlauf der Durchführung dem ef-
fektiven Bedarf angepasst werden.

Art.7 Geschäftsprüfun gskommission

a) Zusammensetzung
Die Geschäftsprüfungskommission des Meliorationsprojekts ist identisch mit der Geschäftspnifungskom-
mission des Liftenbacn-Aacnetiunternehmens.

b) Aufgaben
. Rechnungsführung und Geschäftstätigkeit derVeruvaltungskommission prüfen
. Berichterstattung zuhanden der Gemeinden Au und Bemeck

Art.8 Amtsdauer

Die Amtsdauer für die Mitglieder der Verwaltungskommission und der Geschäftsprüfungskommission be-
trägt vier Jahre. Beginn und Ende sind mit jener der Politischen Gemeinden Au und Berneck identisch.

Art.9 Aufsicht

Die Aufsicht über das Littenbach-Aächeli-Unternehmen sowie die Projektgruppe HWS Littenbach-Äächeli
obliegt den Gemeinderäten Au und Berneck.

3. Unterhalt

Art. 10 Allgemeines

Die Strassen und Feldwege sind so zu unterhalten, dass sie ihrem Zweck zu genügen vermögen.

Art.11 Kontrolle

Die Werke sind regelmässig zu kontrollieren. Die Kontrolle wird an das Littenbacn-Aacneti-Unternehmen

. delegiert.

Art.12 Ausführung

Notwendige Unterhalts-, lnstandhaltungs- und Reinigungsarbeiten sind während des ganzen Jahres un-
verzüglich auszuführen.

4. Finanzieruns

Art.13 Grundsatz

Die Aufiryendungen des Meliorationsprojekts sind gemäss separatem Kostenschlüssel zu decken.

Art.14 Rechnungsführung

Die Rechnungsführung erfolgt durch die Verwaltung der Gemeinden Au und Berneck.
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5. Schlussbestimmunqen

Art. 15 Rechtsschutz

Vörfügungen und Beschlüsse der Verwaltungs- und Geschäftsprüfungskommission können bei den Ge-

meinderäten angefochten werden.

lm Übrigen richtet sich der Rechtsschutz nach dem Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vom

16.05.1965,

Art. 16 Rechtskraft

Die vorstehenden Statuten treten mit der Verfügung durch die Gemeinderäte Au und Bemeck in Rechts-

kraft.

Anhang
. Bezeichnung und Genehmigung des Beizugsgebiets, 13.08.20',l9 (Gemeinde Berneck), 19'08.2019

(Gemeinde Au)
. Reglement des Au-Bemecker-Gewässerkorrektions-Unternehmens, genehmigt am 24.12.19O6
. Vereinbarung zwischen der Schätzungskommission der Melioration der Rheinebene, dem Littenbach-

Aächeli-Unternehmen und dem Kübach-Korrektionsunternehmen, genehmigt am 18.04.1985
. Übersichtsplan Melioration der Rheinebene I Littenbach-Aächeli-Perimeter, nicht massstabsgetreu,

1 1.09.1 983 (Plan ergänzt mit Beizugsgebiet des Meliorationsprojekts)

EINVERSTAND NISERKLARU NG

Das Littenbacn-Aäcneti-Untemehmen bestätigte an seiner Sitzung vom 13. September 2018, dass sie durch die Eigen-

tümer zur Durchführung des Meliorationsprojekts beauftragt wurde. Der Auftrag beruht auf der Eigentümerversamm-

lung sowie der Einverständniserklärung der Eigentümer. Ebenso bestätigt das Littenbacn-Aäcneti-Unternehmen, dass

die Erarbeitung und Umsetzung des Projekts <Hochwasserschutz Littenbach-Aächeli> an die Projektgruppe HWS

Littenbach-Aächeli deleg iert wird.

Berneck, 12.08.2019

Littenbach#NY
gemeinsam nachhaltig sicher

Alex Frei
Gemeinderat Au
Präsident Littenbach-Aächeli-U nternehmen

Markus Dierauer
Gemeinderat Berneck
Mitglied Littenbach-Aächeli-Unternehmen
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ERLASS

Die Projektgruppe HWS Littenbach-Aächeliwurde vom Littenbach-Aächetiuntemehmen beauftragt, das Meliorations-
projekt zu erarbeiten und umzusetzen. Die vorstehenden Statuten wurden anlässlich der Sitzung der Projektgruppe
vom 22.08.201 8 besch lossen.

Berneck, '12.08.2019

Bruno Seelos
Gemeindepräsident Berneck
Präsident Projektgruppe HWS Littenbacn-Aächeti

Christian Sepin
Gemeindepräsident Au
Mitglied Projektgruppe HWS Littenbach-Äächeli

EINRICHTUNGSBESCHLUSS UND GENEHMIGUNGSVERMERK

Mit Verfügung haben die Gemeinderäte Au und Berneck dem Littenbacn-AäctretiUnternehmen resp. der Projektgruppe
HWS Littenbacn-Aacneti den Auftrag erteilt, das Meliorationsprojekt zu erarbeiten und umzusetzen. Ebenso haben sie
die Statuten genehmigt.

Berneck, 13.08.2019

Bruno Seelos
Gemeindepräsident

Au, 19.08.2019

Christian Sepin
Gemeindepräsident

Philipp Hartmann
Gemeinderatsschreiber

Marcel Fürer
Gemeinderatssch rei ber



Vereinbarung

zwle chelr de r

9cltätzungskommi
,.459 AttstäLten

der MelioraLion der Rheifieberre,SSION
,

dem

Littenbach Aecheli Unternehmen, 9442 Berhrick

und dem

Kübach KorrekbionsunLernehmen, 944? Berneck

I Das Littenbach - Aecheli - unternehmen übernimmt die
unterhalt.spFricht an arlen hlerken und Anraqen der Melio-
ration der Rhe'inebene innerhalb des Liltenbach- Aecheli
Perimeters und den vier orange bezeichneten Randgebieten
gemäss Pran l:5r000 vom 11. september Iggl sourie den
Sammler des Buchholzbaches und trägt .die ent,sprechenclerr
Kosten. seitens der Meliorat,ion dec Rheinebene besteht
keine PerimeterpFlicht am Littenbach - Aecheli - unber-
nehmen. Das Lit.benbach - Aecheri - un bernehmen socgt fü r
den fachgerecht en unte rhalt der übe rnommenen AnIagen.

Souleit die erwähnben hlerke und Anra.gen im Eigentum der
Meliorabion' der Rheinebene stehen, geht dieses entsehä-
dig'ungslos an das Littenbach - Aecheli - Un bernehmen ütrer.
Die Kosten des uebe rnahmever fahrens werden je zur HäI FLe
von der Metioration der Rheinebene und vom LitLenbach
Aecheli - unternehmen getragen. Das Littenbach - Aeeheri -
unternehmen erhärt einen vorlständigen plansatz der er-
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s t c I I L e n fl c t i cl r a t i o n s; a rr I a r,; e n .

Das Litt.enbach - AectreIi. - Unterrtehmen verF)flichtet
sictr zur Bezaltltrnq rle:r ktinf L igerr Bau- und Urrterhalts-
pcrimetecbei lrägr: a(n K(ibarch Für clars;jeniqe Grundeigenbumt
welches soulohl im allqemeinen Unt,erhaltsperimet,er der
t4elioral.ion aIs auch im Kiibachperirnet-er Iiegt, Dazu ge-

hört auch das Gebiet SchiiIIen, welctres nichL im Libben-
bach-Accheli -Pe rime l--e r I iegL .

Das Littenbach - Aeeheli - unLernehmen erhäIL in der

Verwalt-ungskommission des Kiibach - Unternehmens eine

sLändige VertreLung. Diese ruird vom Littenbaeh - Aecheli

Un bernehmen best. immL

Die Vereinbarunq zuischen dem KÜbach - Korrekbionsunber-

nehmen und der MelioraLion der Rheinebene vom L4. Novem-

ber 1958 ttird atrfqehoben'

Die Batrieit.r-rng der Melioration cler Rheinebene kann aul

verlanqen des KÜbach-unternehmens zu dessen Berabungen

beiqezoqen tnlerden.

Die Grundeigentümer innerhalb des. EinzugsgebieLes des

Littenbach - Aecheli - Unternehmens im Meliorationsperi-
meter sor.lie diejenigen innerhalb der vier orange bezeich-
neLen Rarrdqebiete qemäss vorstehend erwähntem PIan weP-

den aus der PerimeterpFlicht vorr Klasse 2 und 3 9emäss

Perimet-errevision der Mel ioration der Rheinebene ent-
Iassen. Die Melioration erhebt in diesen GebieLen nur

noch den Beitrag für Klasse l.

Die 0beraufsicht des Bundes und des Regierungsrates Über

die Melioration der Rheinebene bleibb unverändert be-

stehen. Die PlelioraLion der Rheinebene behäIL die Auf-
sicht, über das ganze Beizugsgebiet dec Rheinebenemelio-
rabion. Sie erhäIt in der LiLbenbach - Aecheli - Kommis-

sion eine stäncJige Verb.cetung. Diese wird von der MeIio-
raLion der Rheinebene selbsL bestimmt. Die v.oIIsbändige
Jahresrechnltnq de.s Littenbach - Aecheli - Unternehmens

3

4

5
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ist dec llelioraLion dcr Rhei.ncbene auszuhündigr.:rr.

Diese Vereirrtr?rrrrng t,ritt zum gleictrcn Zeitpurrkt ruie

die PerimeLerneuordrrung cler Melioratiorr cler Rheinebene
in Kraft. Sie bedarf der Genehmigung der lvlel.iorations-
kommission der l\leliorabion der Rheincbene,

Altstäbben, Meliorat.ion der Rheinebene
Schälzungskommi ss ion :

6

Au,/Berneck,

De r Obmanrr :

14i t9I led:

Mi tglied ;

/.fu/

? d7'/,/z:s;:

H. HoFer

R. Roduner

r I/.0;L

J. Schöb

L i t te nb irch -Ae ctre I i - Lln be rn ehme n :

Der Präsident:

E. Nae F
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De r Akluar:

R. Schelling

Kübach-Ko rrekt ionsunte rnehmen :

Der Präsident:

8e rneck ,

Altstäbten, 4e. Apdf 43C.F

4; ht.6'--
H. tdalser

Der Aktuar:

K. Hongler

lvlelioration .der Rheinebene
MeI iore tionskommission :

De r Präsidenl:

1L*/L7

De r Vizepräsicient :

K. MätzIer

7 März I9S5 /ST-ar

Ed. A. Gra F
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,\U-BlülLüii

ll er, a n jll$lliitrj{J j1t$s rr a *
zu vorgehon, wührEnd slah dls rlqulgsölLtsslon sLneg stsspülö

IJ'I'3IiB.ASä*'I36.II^ILIS0i:YLrylI0}i
/rU*B3.illIüCffi

o a *!.1lli.i$11ffi g1)i üI,I:lr :r cr

bcüleat.



ü

jäsr le.
Dls iXqnglestpa oclsr str.e rltlordÄung, *ryaotrben hnt Jodsr.-
%6r.t clag $soltr-a.on dan }oEru*orrtgnr var$rä.gcsltb*zqh-
guEgsn atc' r troreho üos untsrnolls4ä, bstsofiisn, ronntu.l.s
tru B*Xc.gn.

Äfi} l&
Ols ObErgufslcht wlr{ dsn $tcate tittrsl.nbauburo,rru} g,rratl&
bssorgt, wrihrs$d ello anflsrn aur tsaulcltuu& $ohnfunrleujrjt$3ostsl.ltoE gaoh, {en .Äustltgsx tlag Lt}rolabaubrws$us &us
dor .taulcäriss ru honor"lsrsn sl.a{ und anrur re.üelniisalg nln
Ä$;fanr3 Jo*on äloaetg.

rl,Jft" f,.4.

Fe lst $cr sonnrlgsrsn $:retgostollg st$E $tüea+ Hra.Eken-
unü lisg,5J.r-kns$e üu üFitäden Ednr d*rJonL6oÄ rls$' st. üsll-
Xge.tlEg iihrsLsigilrrsirtlcn beÄrn rstüai

C. Karralstrvcaon

..tftr tr,s,

$ar .;ktuas {er Euu}rona*1s$J.oü hat dtlu sorruepurtdasg uf,d
dss :,11,üaunggrprotol{o}L naslr Sursqbrlgt 'aU fähx'cA. JJls
Srotolrsllo ügr .:lStsulgris dqr ssulta.rul.safsg $t"E$ n#ek
lhrer Oensb4l6.rlüS vois 

-Srfi.al.len€an 
end, Jrkärsr au unäqr-

aoi,sh;rarl. vsn 4sr* JevrolJ.lge.ä ilrütöHo.ll, üor Bauhempl,r*sJ.+slat fie.r llsulettung, auf Tgrlaulgeu eJ,nur:;:.hreürlfg B{räB-
*titJ.).{rir..

1). Rechnu.,xrslvü.s{tö

,i$tr lö'
,i{tnt}.*.oha 3u}r}e f,il:l d1.s Sauau,sfia'r}'atrr (.*';ogt.. üsheiltür
!496,*ldor, !$rarsui{ouies. der i.;arryaf,ru{nn} atnd, der $*ir-
lsttul€t r*.rau.lcgus usÄ vnn lhr ss sl,släs$lai nle[t ll-
sLorts Iitllo8a ülsd de:: j"tund#3- uü,rt kr,rtttr $u,bya$ftot!
cttsElrauchlcsr:r3x.

.'tf{., 1?.
äcr vq:r der ?tunnl,sotolr b6$üö1lt* Iürs$il.sr boaorgt d.us
kns$s8esen uncl f{ihr0 su rll"esas Sseqho tlaa vor$;esch,rlobano
lias+abuch la.tt d.an ongonchrlsbsnsn itubrrk*nr gä nteht
ulrisr dcr .Äu"feLght eltg j.rl:slctolrton, beaw, üur Faulcora*
nlselon; et Lst fllr illc $aaehriftefiinru:rg gaüno d*n i3+-
atlrrurungsa deg '"ic$gtaoo ,;tbur tlle Tersat$orti.le.$Eelt {or
ilehBrdsn" Boeuatsn und Ef3+rst'ltEhea .'ia$ortollgss yüFäJlt-
Ecrtllch rmc hs,ftbar upd lslEtst itl"c ilea a$fsrlsßte ;''xrüa*
ifftutlon ln Sc?rsgo lon 3r, L0lüilOr*r *l,lfäfü6'E agtson*
dJ,6,n ritäLlvsrüso$.tm6, döo iitrsrqlo,?ü rr*lrd eiasn i{aäl$Eal.osß-
$trtg,l,J,e 4 tibertrogfi nr

,\rt* tr8.

Ilo:r ffaesd,sr hat fitf FrnnFta x}$znhtung äu s.ilrEss r firlsärlt-



lseqnttloh slnd. dla "'.-klgortlg$tgir dto snuntllclron I cgato-
Zctrluap,ur au lqrsbf,slggn ur{, rllo ;lo{}lceabglter strf 8qu

*ffii3ät3äffita& u,r rshlen. $E wLrd srLpn ;;ulairl-

. ..: att. lg.
Ills itqrtslgs dos Süässbuchta rrnd dos tradsnbcstard,ss cr-
f,otgt olso ?graazclgsdnsüh üau Fräst doqtonl beräü. ala
fioqtgglo&onnltgltoü, cvontuoll kun,r, dtaa olaan d,er Epqn.
rgtgglop nlcht r.trgeLtrtöütr Ubcrürsgcr wprrrlfi{rr
Yoa Baftulü dqr äotiglsn lsü +ior Eorslntest on ltrrsntalg au
6sbon und tn FlstokoXl h.*,ocon ltotla'au $abrnsa"

.hfr. eg.
Dr,o :tsahBün$pst€llung f{tr iiurü, i(aB?an und. lJnter$abspa
3tr,rd absäfalls der fi{*lr1.s1?ung, ühcfrrs^s,slte
Vloetollm,lxätldh lst der ll,onntsslun ettc su$ßarlnchs
6ltrl0 uüxoüate.llUng qer Ha sh.äun8s€ r!äBbnlsee nrttzetellen"

*ll#ü. AA.
$eF lfssslgr hot vlerts1JüäCfXch der *a.ukor$rLsulonr he&r.
dgn fiicEugE ,rlbsr Ssn ,fln$snl^ELlau .*tuiaü dea Sutoase$&*
cen &aplroft. AU srpüatts^E{ Y{esn Es nr1t{,€, Er:eulrsLRtl *u'ab
ls Car g$rlsc$,e.$üaltr

AFtr ä1"

-rshuf,s Sarlrhsfdung üsr asttilon Oelüsra 6öllsn don Sss-
eter recltgoltla, dLq *of.i6X.1*hon 1jej.euil.#6n fi,yrd Yoll-
$s.ohteg eetol.lt lrar*as.

llJf,tc 8än

Sftehrr und Eiaosa Eolls,n feusrsl,eber suf,bcrsa.Iret'*mtrd.Eu+

Ä3ü. es.'

ills tEhslto dEs ,ihtu$se ünd {sa K.lsaLaffi ksxaon aus
dar l!uui(,$soä bsstrXttsn emrilcn, rdätanrt üls Ss6llg,g
dl,er KorsrlgeLotrgraltgJ.lod*r au l*tnasn *o.r ßesatndnlEesso
fallsn.

äfir 44.
Plü jruchb,:Ätriäg beeor.gü dj'o 3sr,r1*l'aung, wslsher sltre
14 fttg,: ü.rc ibs;ia'cucir mlt rluu e*trpe*eltesi8u,a :ielul.1,*n
dleErrr Belt ruzurtslls.n eLrcl. *

' firt. 25'
ilts ljuohir.altun6 wlrd .n^seh kauinilnnLachu^n iiogeln unisr
Sorileltslahtigurtg der yo,ca iiunrl foetrl,oo*iatea :iulirLr{sts
gof'.lbrt..
Dar. :lau* u.sd iigeluru,ndr,sitüBnlgclolr lat Juderaslt go-
gtattot, süx den Jrinhsrn 3l$.olclrt au, aelrrnsn.



.{ffir ä?.
Ä11Jührüah uüdt ü1o nochnunfi Jorvclleu auf gl. Doäoirg-
bcr sbstschlosssrr und dea Sualoshshürdoa lln Äusa.B6
ett üen_ortorterllclrstr 3€lagoE aug,oEtolltr citslobsatttg
olh$lt dlts ktntoncLo B6h6!rls €itr Drrylll{at dstr ,:icehsur6,.
ilfsh sslraltonsr goßqhstgudg durch den Bund goll don
UatornahncE su ErsdlQn der iiuch*rtrngslco$ütsslon dle sacb-
luÄg lalt itcn riu,swölecn ltbo]rs.qtwortol wsrüep.

;'r$o äfi.
irtlr dlo äuslriraltung rrsl ilsotlnna{,gstettunfi Lgt ciü^r Brrch*lnltur der id*u;tulüung, a.ual.og rlur lsaet, forsenrlft ülr*c
das ji*ui$ruft!,swe6gü gsfil LSr l!l1fä [üfth&r.

:!.sq fr9*
Dlsso ite6lencnt lat d6r ;toi$l$onS dos ?*rarons 3S. üsllen
uur üenp}aa76ung, au untarbredtoa.

itll1
Dcr.u*eEg &sn 6r $ovqelter tr.g'.i6

i'i+ürsns der iSerukcssal"sel.cn

jier lin{lprlccntr $r iiohner
ua:' ;ktuart r'L "TEcltI!

5 6 * ig $4.,i! €a tEitAütirlt.!|rt

?fLr Londä-cl$rnn u*d, iiegx.orric..sffiat üee irautona jt. Gaj.lsn
tun ku.ael bJ"uattr dass wlr vcrstehsnscn iisgroxüerrt ü!,a
CcnnhnX.6uug c:rtsll.t hcrben,

St. üaü.J.,'llr 'e4, . r;;*nbr:.r LECG

uer .iand{ulrffiBtr:

üohsru$r

Irr l[*ßet des iiogl,orunfl,srutesi
Dar Staatsaehralbnrl

${üller


